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BeschwerdefUhrer: 
	

Boger, Klaus 
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Vertreter: 

Angefochtene Entscheidung: Entscheidtrng der Prufungsabteilung 126 des Euro-
paischen Patentamts vom 09.09.1986, mit der die 
europaisehe Patentanmeldung Nr. 84 102 046.4 
aufgrund des Artikels 97(1) EPU zuruckgewiesen 
worden ist. 

Zusammensetzung der Kammer: 

Vorsitzender: C. Maus 
Mitglieder: 	K. Stamni 
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Sachverhalt und Antrãge 

Die am 28.2.1984 angemeldete, unter. der Nr. 0 123 058 
veräffentlichte europãische Patentanmeldung Nr. 
84 102 046.4, für die die Prioritä:teiner früheren 
Anmeldung vom 7.3.1983 in Anspruch 'genommen 1st, 1st von 
der Prüfungsabteilung 126 durch die Entscheidung vom 
9.9.1986 zurückgewiesen worden. 

Der Entscheidung lag die Anmeldung in der ursprunglich 
eingereichten Fassung zugrunde. Der einzige Patentanspruch 
hat folgenden Wortlaut: 

"Eine Beute inuB dem Wabenbau der Honigbiéne Halt geben und 
ein Flugloch haben. Der Bogen ist eine Beute für eine 
Wabe. Ich beantrage Patentschutz für die Bogenbeute." 

Die Prüfungsabteilung ist der Auffassung, daB die Anmel- 
dung mangels ausreichender Of fenbarung einer Erfindung 
gegen Artikel 83 EPU verstoBe. 

Gegen diese .Zuruckweisungsentscheidung hat der Beschwerde- 
führer am 8.10.1986 Beschwerde eingelegt und sinngemäi3 An-
trag auf Aufhebung der Entscheidung und Erteilung des Pa-
tents mit dem ursprünglichen Anspruch gestelit. Die Be-
schwerdegebühr wurde am 9.10.1986 gezahit. Die Beschwer-
debegründung 1st am 5.1.1987 eingegangen Darin tritt der 
Beschwerdeführer der Auffassung der Prüfungsabteilung 
entgegen, und macht insbesondere geitend, daB der 
Gegenstand seiner Anmeldung ausreichend of fenbart sei. 

In einem Bescheid nach Artikel 110 Absatz 2 EPU voin 
18.5.1988 hat die Kanuner dem Beschwerdeführer unter Angabe 
der Gründe initgeteilt, daB nach deni vorläufigen Ergebnis 
der Prüfung der Beschwerde die Erfindung in der Annteldung 
nicht so deutlich und vollstãndig of fenbart sei, daB em 
Fachmann sie ausführen kônne. 
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2 	 T60/87 

Eine Konkretisierung erscheine nicht möglich, da sie 

voraussichtlich zu einem VerstoB gegen Artikel 123 (2) 

EPU führen würde. 

VI. 	Auf diesen Bescheid hat sich der Beschwerdeführer in einem 

am 25.5.1988 eingegangenen Schreiben geãu8ert. 

Entscheidungsgründe 

Die Beschwerde entspricht den Artikein 106 bis 108 sowie 

Regel 64 EPU und ist daher zulassig. 

In seiner Erwiderung auf den Bescheid der Kammer vom 

18.5.1988 hat der Beschwerdeführer nur ausgeführt, er füge 

seiner Anmeldung nichtshinzu. 

Der Beschwerdeführer hat somit keinen Einwand gegen die im 

vorstehenden Bescheid im einzelnen begründete Auffassung 

der Kaminer vorgebracht, daB die Anmeldung gegen Artikel 83 

EPU verstoBe. Da die Anmeldung aus diesem Grund nicht den 

Erfordernissen des EPU genügt, ist die beantragte Patent-

erteilung nicht mãglich (vgl. Art. 83 in Verbindung mit 

Regel 66 EPU). 

Entscheidungs formel 

Aus diesen Gründen vird vie folgt entschieden: 

Die Beschwerde wird zurückgewiesen. 

Der Geschãftsstellenbeamte: 	Der Vorsitzende: 

S. Fabiani 
	

C. Maus 
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